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D E S  K R E I S E S  S A N D O M I E R Z .
Abomiemt)nts|jreis vierteljährig 3 Kronen. Ni*. 2 2 . Saiuiomierz, den 1b. Dezember 1916.

I N H A L T :
1. «Danksagung  ■ 2  Versorgung der Bovölke rung mit, Bedarfsgegenständen.— 3. Einführung der, 

h’abiuksiuspektionen im Okkupationsgebiet .— 4-, Handelsverkehr mit, landwirtschaftl ichen Haustieren.—  ö. 
Re ge lung  des Lcuerhandels.—  (i. Beschränkung des Retroleinnbe.larjf;:?.—  7 Rege lung  des Verkehres in 

Rohharz,  Harzprodukten und Produkten der Ih Izdestillation.—  8. Führung der B ev o i ker im gsbucher—
9. Ausdehnung der Tätigkeit, der ami,liehen i .andelssti Ile deutscher II vnd* iskammern auf das unter der 

Vt rwaltung des OberbetehDliahers Ost Stehend“ Gebiet Russlands.— IU . Reise'  est immuiigen— Anfragen,

Da n k s a g u n g .

Ara Tage  der Trauerfeier für Weiland Sin 

Majestät den Ka.ser h .anz  .losel I fand m Sando- 

(hunierz ein TrutiWÄwtfcefifiiftrwh sfai,f.

.Es ist mir m diesen schweren T a g e »  um freudi
ges Gef ühl  des zahlreichen B, suein s der traurigen 
f e . e r  auch Sfiiteili der emhe,,mischen Bevö lkerung 
gedenken zu können. Hs war e.im rührende Kundg i -  
bung der Grossen Veit hrung für d. 11 er!,allein n Mo
narchen, wtdeher immer ein grossherz igei . warmer 

nteCLOd der Polnischen Nat.ion gt-weseii ist.

Töli drücke Allen,  die anwesend waren, insbe
sondere der Schul jugend meinen wärmsten Dauk 
aus.

A  i  i  I f  S  c h a I I e r, k  u. k O B E R S T

2.

Verordnung des Armeeoberkommandanten 

vom 4. Oktober 1916, 

betreffend tlie Versorgung der Bevölkerung mit Beuarfs-  

gegensTänden.

A u l  (■runri tler imr kraft Allerhöchst,“ !! Oüerl e- 
fehles übertragenen Bei'ugms.se der obersten Z ivi l -  und 

Al 11 ifärge w.Jt linde i ch  tur die in österreichisch- un

garischer Mii itü(Verwaltung stellenden Gebiete Polens 
MIkkupationsgebiet) anzuordnen, wie lolgt:

§ 1
Bedarfsgegenstände.

Bedarfsgegenstände im Sin im dieser Verordnung 
sind alle Sachen,, die zur Beln. -diguug eines notwen

digen LebensLedgi Inisse^ tür Aieuscheii oder zur Nah

rung für Haustiere oder zur Erzeugung solchei 
Sachen dienen.

§ -<■
Anzeigepflicbi.

Das ALilitargeiieralgoin eruement kann Verordueu



dass jedermann,  der bestimmte Bedarfsgegenstände 
vorrätig hat, den Vorrat nach Menge,  Gattung und La
gerungsort anzeigen muss. Wenn die Bedarfsgegen

stände einem anderen gehören, ist in der Anzeige  

auch der Verfügungsberechtigte anzugeben.

Die Anztigt ptliolit kann auch auf bestimmte 

Kategorien von Personen —  Erzeuger, Händler. L a g e r 

haus- und Verkehrsunternehmungen — beschränkt 
werden.

Die Verdrdnung des Mditärgencra lguuverne-  
ments bestimmt, innerhalb welcher Zmt  unii bei wei 
cht r Stelle die Ao ze ige  zu erstatten ist. Zu dieser 
Bestimmung kann auch (ias Kreiskommaudo ermäch
tigt werden,

§ 3.

Auskunftpflicht.

.Jedermann hat auf Verlangen des Kre iskom
mandos —  auch wenn die Anzeigeplticht nicht be

steht — über die in seiner Gewahrsame belindiiohen 

Vorräte an Bedarfsgegenständen im Sinne des § 2 den 

Organen der k u. k. Mil itärverwaltung Auskunft  zu 
geben.

§ 4.

Behördliche Erhebung.

Das Kre iskommaudo kann jederzei t durch A u g e n 
schein oder Hausdurchsuchung festste!len lassen, ob 
die Anzeigepfheht  (tj 2) oder die Aus-kun II pllioht (§ 3) 

erfüllt wurde.

Im Dalle einer unterbliebenen oder  wahrheits- 

widrigen A nze ige  oder Auskunft  bat die Partei, die 

zur Anzeige oder Auskunft verpÜicbtet war. die Kos

ten der Erhebung unbeschadet der Straft erfolgung zu 

tragen.

§ 6 .

Enteiynuny.

thn die Versorgung der Bevö lkerung mit Bi - 
darfsgegenstäiulen zu sichern, kann das Mditärgenem I- 

gou vernement, die Enteignung von  \ orriiten an sol

chen Gegenständ! 0 anordnen und bis zum Abschlusse 

ries Enteignungsverfahrens die Beschlagnahme V e r 

fug* n, Die Beschlagnahme kann auch vom l\ eiskoni- 

niando verfügt wer hm.

Ausgenommen yon der Ente ignung sind Feld

früchte, die nach § o der Verordnung des Armeeober-  
I kommandanten vom II Juni  1913, Nr. b l  V Bl . von 

der Beschlagnahmi» ausgenommen sind, Sowie sonstige 

Bedarfsgegenstände,  die zum Unterhalte des Verfü
gungsberechtigten,  seines Hausstandes oder  zur Fort

führung seine« eigenen landwirtschaftl ichen oder ge 
werblichen Betriebt* notwendig  sind.

§ 6.

Vergütung.

Wenn über die Vergütung für die enteigneten 
Vorräte ein Hinvernehmen mit dem Entmgneten  
nicht erzielt wird, bestimmt das Kre iskommando die 

Vergütung nach Anh öru ng  zweier Sachverständiger 
und eines Vertreters der Gemeinde,  in der die Vor
räte Jagern, bei Gegenständen., die dem schnellen 
Verderben ausgesetzt sind, nach Anh öru ng  eines 

Sachverständigen.  Das K reiskommando kann bei der 
Best immung der Vergütung auch andere Interessen

ten oder Vertreter beteiligter amtlicher Stellen her
anziehen.

Der Enteiguebe hat nach Bekanntgabe  der lest- 

gesetzteu Vergütung aut Verlangen des Kreiskom- 
mandos den von denselben bezeichneten (Jiganen die 

Vorräte gegen Auszahlung oder gerichtliche Hinter

legung der Vergütung zu übergeben.

Wenn die Vergütung mit wenigstens tausend 

Kronen oder mit. einem Betrag* festgesezt wurde, d«r 

niedriger ist als der von den Sachverständig!  u bean

tragte Schätzwert,  kann der Enfeignete  innerhalb 

vierzi Im lä gen nach Bekanntgabe der .festgeselztm 

Vergütung die gerichtlich'  Entscheidung üftfcr seinen 

Ersatzanspruch an rufen.

Das Gericht entscheidet im IncidenfaK erfahren.

§ 7.
Verlautbarung

Unbeschadet  der verbindenden Kundmachung der 
Verordnungen, Anordnungen und Verfügungen des 

Militärgyneralgouver.neurs (§ 4 der V erordnung des 

Armaeoberkommandanteu  vom 25. August lUffi,  Nr. 

34 V Bl..) werden die auf Grund dieser Verordnung 

erlassenen Vorschi lftcu in den Amtsblättern jener 
Kreise, in denen sie in Kraft  treten, ferner durch 

.Einschalt,ung in Tagesblätter,  durch ölfenthclien A n 
schlag und sonst in ortsüblicher Weise zur a llgemei

nen Kenntnis gebracht.
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§ s.
Strafbestimmung.

1. Wüt r i l l e  Kill Gnirid de? $ 2 oder §  8 V >T.- 

- . c l i r i ehi ' ue 1 lizeige txlar Auskunft unterlässt odei

l u e b c i  U n r i c l l i l g e  A n g a b e n  ma c h t ,  Ußn W I d a b e i  

tnilrw i r k t .

2. W er  V on ät e  S.Il Bedarfsgegenständen oder 

IVde solcher \ irräte. deren Beschlagnahme tinei 

HiiLeignii11g  mich S angBordmst wurde, \erlie11nIielit. 

Unhelugl, von ihr in Lagerungsorte fortbnngti oder 
ii, pll ichtgemässe Übergabe entcignotor l o f r ä l e  Vir

Weigert.

wird vc in Krei.skommando — solernc di< Hand

lung nicht unter ein® strengere Btralhestimmung lallt 

— an Geld bis zu zehntausend Kronen oder mit. Arrest 

bis zu sechs Monaten bestra f t

Koben dar Strafe kann der Verfall der \ o.rnito *
ausgesprochen werden, deien Behandlung: den Gegon-  

st.ilnd des Straft rkenntilisses bildet.

Der Verfall verheimlichter Vorräte (£ 4) wird

auch äusgesjjrOtilie,n„ wenn ein Slralverfuhren nicht 

emgeleitef  werden kann.

§ b.

VWksamkeitsboginn.

Diese Verordnung i ritt mit dem lä ge  der 

Kundmachung in Krall,

Erslwrzog I riedi ich, IM  m p.

3.

Ktindmaohiinj Eies k. u k Militär General-Gouvernements 

vom 12 September 1916.

Einführung der Fahr iksins|niktioii im 0 kknpatioiisyeiiinte

1 Zwecks  Überwachung der Durchführung aller 

durch die sozialpolitische Gesetzgebung den in industri
el len I i iiterneh m u n g e n  angeshel Iteii \ rlautern zuge- 
slandenen Fursorgemassnahmen wird im Okkupations

gebiete der Fabriksinspektionsdiensf, aingt; führt und 
demselben als integrierender ’ l'eil iliö Überwachung 

des J )ampfkeSSel hetriebes ungegliedert

Diö FabriksiiiBpektion wird Von einzelnen Fab,- 

l ' ikäiuspckforen ausgeübt: für die Dauipikcsselüberwa-

chung kommen ausBordem autorisierte Vereint' umf 

Z ivi lorgane in Betracht.

piie ( iberanfsicht über beide Dienste führt, der 

beim M. -G-G.  ang&stel Iti Fabriks-Oberinspektor.

2. Alle Beeilte und Pflichten, welche lau*, den 
Bestimmungen des russischen Gewnrbi gesetzes für die 
Fahriksinspektion in ( felhung standen, bleiben aufrecht.

;5. f ü r  die Vintierung dar Fabri koinspekl oren 
wird das Ukkupationsg. bist varläuiig in zw’ei Anf -  

sichtsbezirkr geteilt und das Gebiet  derselben wie folgt, 

bestimmt,:

I \ ufsichtsbezirk mit dem Amtssi tze in Lublin, 

die Kreise: Bdgoraj .  Olietm, 1 Irubieszbw. .1 ari&w,

Kozieiiice, Krasnost.avv, Lubartow Lublin, Opstbfnv, 

’PiÜ&wy, Radom, Sandotnierz, Toinaszbw. WierzLnik 

und Zamosc.

ü .  Aufsichtsliezirk mit, dem Amtssitze m 

ivielce. die Kreise: Busk, Dabrowra, Jedrz.- jöw, Kiele*, 

Kohsk. Miechow, Noworadomsk,  Olkusz. Opncztno.

' Pinczöw, Piotrkbw' und V foszezowa.

ln Bezug  aut die Damptkesselnberwachutig gib 
im allgemeinen dieselbe BiiliteiJung. Der W ir kungs

kreis der einzelnen Daniptkesselüberwaühuugs\rert ine 
und der autorisierten Zwi lor gane  wird später be

kam itgege bei i werden.

Den Dampfkesselbenützern bleibt es frei ge stellt, 

ÜHuArhalb der in Bezug  aut die Dampf ke.sselüberwa- 
;. 'clnuig getroffenen Rayonierung  entweder den I nbriks’m- 

spektor. einen der für das Okkupationsgebiet autori

sierten Vereine oder ein autorisiertes Privatorgan be>- 

liufs Kontrol le ihrer Dampfkessel  in Anspruch zu 
nehmen.

Dir I)a.rnpfkesselübervaelinng erfolgt, itu allge- 

m< men nach den bislang in Gel tung  gestandenen 
V o.rsolirihtu.1. V i 11 ill, g ‘ Änderungen werden seinerzeit 

bekam itgege ben werden.

4 Die Tätigkei t  öicurs Fabriksinspektors um- 
lasst, in clor Re gel alle Produktionsstättm (Bst.riebs- 

anlagi-n, FabriKen und Manufakturen;  des ilnn zuge- 
wisenen Aufsichtsbezirkes, welche die gewerbsmässige 
bezw fabriksnüissige Lrzeugung vo.n Waren Le- 

z wecke, n.

Die Fahriksinspekforeii uiitiersfelieii dem Fabriks 

Oberinspektor uud samt diesem dem Al . -G-O
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5. Von (lern W ir k u n g k r  se der B'ftbrilfeirispc.k- 
bOTftn sind ausgenommen:

a) Private Bergbaubetriebe und Bergwerke:

li) Eisenbahnbetriebe;

c) die ' l ' ortgewinnung.

li. Die Aufgab e  der Fabnksinspektüren gi geu- 

über den Arbeitgebern und A rix d.nehmen: bestellt, in 
der 11 berwachung der Durchführung der gesetzlichen, 

in der russischen Gewerbeo rdnun g bezw in den Ver

ordnungen der k. u. k. I\Iilitär-Verwaltung prftzisierkeu 
V o r S c h r i ft, e r i, b e t r ft 1 i e  n d :

a) Die Vorkehrungen und Einrichtungen, wel- 
ulie rlii- Gfewerbsmliaber zum Schutze des Lebens und 

der Gesundheit  de.r Arbeiter,  sowohl  in den Arbe its
räumen, als in den Wolmräumen, fall* sie solch» b. i- 

st,eilen, zu treffen verpfl ichtet sind;

b) die Verwendun g von Arbeitern,  die tägliche 
Arbeitszeit und die periodischen A rbeitsunterbrecliun- 
gen;

C) die Führung von Arbeiterverzeiclmissen und 
das Verbandensein von J)ienstordnungeu, die Lohn 
zahlungen und Arbeiterausweise;

d) die Verwendun g sowie au- gewerbl iche und 

die Schulausbi ldung der jugentl i clmn ll.llsarbitur;

ej das gegenseitige Verhältnis z^- scheu dem 

-Fabrikanten und den Arbeitern.

7. Der  b abriksinspektor hat, den ivreiskomman- 

den hm der Handhabung der einschlägigen Bestim
mungen der Gew erbeordnung als beaufsichtigendes 

und beratendes Eaohorgan behilflich .̂u sein.

Bei Gesuchen um Genehmi gung von ßetriebs-  
anlagen, oder von Änderungen an bereits genehmig

ten, ist, iusoweit lnebei Rücksichten auf das Leben 

und die Gesundheit  der Arbeiter ni Frage kommen,  

jederzei t das Gutachten des Eabriksnispektors ein- 
zulioleu.

S. Zur Erfül lung seiner Aufgab e  hat der Fa- 

briksiuspektor sich 'durch fortlaufende Revision der 

seiner Aufsicht  unterstellten lInterm mungen, von den 

seinen Wirkungskreis berülirendeu Verhall,nisse.n der
selben, eingehende Kenntnis zu verschallen.

Er Lat, weiters zwischen den Interessen dt i 

Arbfcitgäbfcr einerseits und der Arbe itnehmer ander

seits, auf Grund seiner facliliclieu Kenntnisse und 

amtlichen Erfahrungen, in billige r Weise zu vi mvi-k- 
fein, und sowohl  den Arbeitgebern als auch den Ar 

heitnelimern gegenüber,  eine Vertrauensstellung zu 
gewinnen,  welche ihn in den Stand Setzt, zur V11 - 
bahnung und Frlialtung guter B-Ziehungen zw ischen 
den beiden Kategorien beizutragen

fl. Den Exekutivorganen der Fabriksinspeki.ion 
wird das Recht eingeräumt,  ihren dienst,In heu, schrift
lichen Parteienve.rJte.hr und denjenigen mit Behörden 
f. Instanz direkt bewerkstelligen zu dürfen.

i>). Die Beamten der Fabriksiuspektiou erhalten 
vom >1 -G -Gf. amtliche Legitimatiion und eine Amts-  
stampigl ie mit der Autschrift:  „Der  k. u. k Fabriks- 

Oberinspektor“ bezw, „Der  k. u k. Fahriksinspektor“ .

11 Dem Fahriksinspektor ist, sobald er sich 
als solcher, durch Vorze igung einer vom 3rf.-G.-G- 

ausgestellten Legitimation ausgewiesen hat, der jade.r- 
zeitige Eintritt,  sowolil bei T a g  als auch bei Nacht,  

m alle Abte i lungen der Gewerbeuntermdimung, mit 

Ausnahme dm- den \ crwaltungsmitgl iederi i  g. hören
den Wohnungen (wenn diese Personen von den A rb e i 

tern abgesondert  wohnen),  wie nicht mmder m alle 

bei der Fabrik bestellende, für Arbei ter bestimmt,e 
.Einrichtungen — (W ohnungen,  Spitäler,  Asyle ,  Kmder-  

asyle, Kr ippen »chulen ,  Badezimmer, \ erkautsstellen 
usw.) — gestattet.

Demgemiil.l ist, die Legitimation sowohl  für (Ile 

Portiere, wie auch für alle, einzelnen Fabriksabfet- 

fnngsii vorstehende Personen (Meiste?., WnkJuh rer  
usw.) nindend.

Der  Gewerbe inhaber oder dessen Stellvertreter 
sind berechtigt,  den .Fabriksinspekfor bei der lnspek

tion zu begleiten.

Der Febriksinpektor Lab die Befugnis,  jeder 

Person, welche m d< r 1 nternehmung Beschält.igf ist,, 

auch die Gewerbsiuhaber oder dessen Stellvertreter 

überall, wo der Arbeitsbetrieb der Betreffenden Uuter- 

lielimung sfattiiudet, über die in seinen \\ .rkungs-'  
kreis einschlagtmdeii einh n, nötigenfalls ohne Zi Il

gen, jedoch tunlichst ohne Störung  des Betriebes zu 

vernehmen.

Über Verlangen des iFahriksinspektors sind die 

Gewerbeinhaber oder daran Stell vertief,er ver
pflichtet, die auf  ihre Betriehsaniaga bezüglichen



Griiehmigmigsi irkundeii .  nebst den dazu gehörigen 

Pliinen und Zeichnungen,  vorzuweisen.

12, Findet d* r Uaoriksinspektor daSS 111 eini'iii 

ihm unterstehenden Betriebe jene Bestimmungen,  

w i c h e  in den Bereich seiner Wirksamkeit  ’(§ 6) fallen, 
nicht-, gi luirig gehandliabt werdend so !mt, er die so
fortige AtrttftHttng derartiger Gesetzwidrigkeiten odi r 

Biielatände vom Gewerlmuihahor zu verlangen und 
im Weige.ruiigslaüe bezw, wenn die nächste Revision 

•‘ in in Bezug  auf die gestellten Forderungen negatives 
11 esu 1 tat e rge htm sollte, eine inzeige  an das Zuständige 
Kreiskommando,  behufs Umleitung der m deutlichen 

Amtshandlung  zu erstatten.

I ) ie Kreiskemman lauten haben ihre \rerIiigun- 

gi i. über die vom 1 'abriksinspektor erstatt,eten An
zug .  n sofort (tmn KabriKsinspektor mitzuteilmi, wel

chem es treisteht, gegen die getrolfene Entscheidung 

bftim M. - G. - G-  EitiäprUöii zu erbeben, welcher die 
Wirk un g hat,, dass diese Angelegenhei t zur liöliern 

Entsche idung vorgelegt  werden muss.

1.8. Wenn eine der im §  I I  b e z e i c h u e t e n  Per

sonen dem Pabi iksii.spektor d«a  Eint,ritt in die zu 
inspizierenden .Lokalitäten verweigert,  sich der V o n 

ihm verlangten Vussage entzieht oder andere davon 

abliält, falsch aussagt, oder andere zu einer bilsclien 

vussage zu bewegen sucht, endlich wenn der lm-  
werbsiiihaber oder Sein Stelltörtri  ter dife auf ihre 
Betriebsam läge beziigliclien Gmtelimiguiigsurkundeii ,  

IMäne oder Ze ichnungen vorzuweisen verweigert,  So 

macht sicli der B e t , rettende, sofern nicht der Tat lie

s t ,  and einer nach dem allgemeinen Geser.ze zu ahnden
den Handlung  vorliegt,  f im r Ubertret,ung Schuldig und 
wird um  dem zuständigen Kreiskomma.ndo nach \Iass- 

gabe der Vorscfcftifteu der Gewi rbeorduung Liestrait

14. D.ie Ealiriksihspektoreii sind durcli Ihien 
\mtSeid zur Geheimhaltung  der zu ihrer kenntnis 

gi langten Geschäfts- und Betriebsverhältnisse verptholi- 
tet nanieutlicli haben sie über die ihnen von den 

t lewerbsu'nternehmerii als geheim bezeichueten tEöh- 
nUoheii Einrichtungen, Vei fahrnngsweisan und etwaige 

Uigeutiinilichkeiten des Bet.riebes das strengste Ge- 

Imimuis zu bewahren.

Verordnung des k. u. k. Militär General-Gouvernements 

vom 12. November 1916. 

Handelsverkehr mit landwirtschaftlichen Haustieren.

Aut  Grund rb-S § I, Punkt, ii, dev Verordnung 
ries Armee-t fberkommandanten vom S. September  UW«, 
Verordnungsblatt ,  Nr. 68, betreffend den Sehnt,z der_ 
land wirtsclmlt, liehen Ha ustiere, wird verordnet, wit 

iolgt:

§ 1 Handelskonzession.

Zum gewerbsmässigen Handel mit Pferden, Eseln, 
.Uauh.ieren, Rindern und Schweinen, ist, die Bewdh- 

gung  (Kui Z e s s i o n )  des Kreiskommaudos notwendig,  m 
dessen Amtsgebiete  der Betrieb statt,finden sOJi.

Das Gewerbe  darf auf Grund <h rselben Konze s 

sion nur im Amtsgebiete  des iv reiskominandos ausge- 
übt werden, das die Konzession erteilt hat.

Über die Bewi l l igung wird eine Urkunde  (K o n 
zessionsurkunde; ausgestellt.

§ '2 . Überfuhrlipwüliyung.

Iler Transport,  der Trieb,  das Führen sowie jedt 

sonstige Beförderung der im § 1 bezeichueten Tiare, 
aus einem Kreise m einen anderen (Überfuhr) dair 

nur mit Bewi l l igung  Vllberlührbe\v illigling) des Kreis- 

koinmandos erlolgen, aus dessen Atütsgabif te die 

Tiere ausgefülirt werden Sollen.

Im Gfssuclm um die UberfuhrbewdJigung muss, 

der Zwe ck  der Auslubr, der Bestimmungsort.  die 
Zahl und Gattung  der auszutühreiideu ’j .ere uud d i e  

Germ mde, aus der die Tiere ausgerührt; werden sollen, 

angegeben Sem.

§ ß. Vinierung der Bewilllyungsurkunde.

Aut  Grund der Uberfuhrbewil l igung darf die 

Austufir erst erlolgen, nacliib ui hievon beim Kreis* 

koiiiinando des Alls fahr orteS i\b‘ ldung erstattet wur
de. I>ic (Meldung wird vom Kreiskommando auf  d e r  

Bo wild gungsurkunde 'unter  A ng ab e  des Datums des 

tbtr ie les  und der Zahl der abgetriebenem Tiere be
stätigt

§ 4. Strafbestimmungen.

Übertretungen dieser Verordnung werden vom 

kreiskommandu nach Artikel  II. § 1. der Verordnung 

des Armee-Obürkommaiidauten vom 19. Augus t  1910, 

\ erurdrmngsUatt Nr bü, au Geld  ins zu zweitausend

4 .



Kronen oder ir.it Arrest bis zu sechs Monaten be

straft. Neben der Strafe kann auf Qu-und der Ver

ordnung des .Armee-Uberkonnnandanten vom 3 Sep

tember 11)16, Verordnungsblatt  Nr. GS, § 1. Punkt 4, 
der Verfall jener Tiere vertilgt werden, deren Behand

lung den Gegenstand des Straferkenntnisses bildet, 
und die im Besitz* des Verurteilten stellen.

§  5 Aufliehung älterer Vorschriften.

l )ie bestellenden VorsolinFten über den Handels
verkehr mit landwirtschaftl ichen Haustieren sind aul- 
gehoben.  Lizenzen und Bewi l l igungen, die auI (Iri ind 

der aufgehobenen Vorschriften ausgestellt, wurden, 
sind ohne, rechtliche Wirkung.

Die veto.i inlirpolize i 1 iohen Vorschriften bleiben 

durch die gegenwärtige  Verordnung unberührt.

§  6. Wirksamkeitsbeginn.

Di e  V e r o r d n u n g  t r i t t  m d  d e m  J a g e  d e r  V e r 

l a u t b a r u n g  in K r a f t

5. 

K u n d m a c h u n g  

über Regelung des Lederhamlels.

Das k. u. k. Mil it. (je ne r. Go uv  hat mit dem 
Erlasse vom 8(11 191G lt. S H 85479 angeordnet,, 
dass mit dein 31, Dezember  1916 alle bisherigen 
Handelspatente für den Handel mit, Leder alter Art, 

ablaufen und für das Jahr  1917 diese Handelspatente 
nur au solche Lederhandler ausgerolgr, werden, 

welche durch Beibr ingung eines früher güt ig  g ew e
senen Handelspatentes, der russischen Verwaltung 

zum Ausschliesslichen Handel mit Leder (also nicht 
m Verbindung mit dem Handel trat anderen Artikeln) 
e inwandfrei  nach weisen können, dass ü iese lbm be

reits unter russischer Verwaltung sicli ausschliesslich 
mit dem Lederhandel befasst haben und hiefiir em 
geeignetes Verkaufs und Lagelokal  innehabeu.

Jeder Handel mit anderen Artikeln auch wenn 

«iu zwei te» Handelspatent zum Handel mit anderen 

A n ' k e i n  auf irgend eine Weise erworben wurde,  ist 
dem Inhaber eines Patentes zum ausschliesslichen 

Handel mit Leder strengstens verbotui .

A u f  Grund dieses Lrlässes werden alh Kaulleute 
welche sich mit, Lederhandel belassen, autgetordert,

bis zum 15. Dezember 1916 ihre russische Handels
patente dem k, u. k. kreiskommando  (Finanz Abt.) 

vorzulygen und iiachzuweisc.il. dass sie den Handel 
ausschliesslich mit Leder geführt haben, und ein 
geeignetes Verkaufs und Lagerlokal besitzen.

Jene Lederliiüidler welche auf ( j iu nd  der oben 
angeführten Verordnung auf  ein Haiidelspateu t 

mit Leder für das Jahr  1917 nicht rechnen können, 

müssen unbedingt bis 31. Dezember 1916 alle Lmb i

vorrate entweder im Ireien Verkehr, oder an dii po l 

nische Handelszentrale A. ( L in Radom verkanten.

Nach dem 31. Dezember 1916 werden alle hc-i 

d#n iinberechtigten Händlern Vorgefundenen Leder- 
vorriite koiilisziert werden.

6 . 

Beschränkung des Petroleumbedarfes.

Mit Verordnung des k. u. k. 1 landelsniiiiiste.rinin 
vom "20. September 1916 ( Rege lung  des Verkehres 
mit AI uiralölprodukten) wurde die bereits bestehende 

Sperre über eiuzelne Mineralölprodukte auch aul 

Prilroleuin ausgedehnt. Infolge der nötigen Versor
g ung  der Verbündeten und wegen des Ausfalles dt r 

rumän ischen Einfuhr muss der Verbrauch bei J i m  

Konsums teilen des Hinterlandes radikal restringiert 
werden.

Piir Privatkoiisum ist nur eine 2 0 — 25"/o Packung 
, (gegenüber Norrnalhedarfj vorhanden.

Für Heizzwecke (Pecroleumöfen etc.) darf Petro
leum mellt verwendet werden, ebenso isi der Ver
brauch von Petroleum für Putz und Reinigung* 
Zwecke verboten,

7 

Regelung des Verkehrs in Rohliarz, H,.rz|)roilukten und 

Produkten der Holzdestillation.

Auf Grund des Belehles des k. u. k Arineeober-  
kommaiidos M. V Nr. 97377 P vom 15 September 
1916 wird verordnet wie folgt,:

§ 1. Harzgewinnung,

Die Harzgewinnung in Privat forstete erfolgt  nach 
den \ U r s c h r i f t e n  und unter der Kontrol le  der Forst-

Clnd Güterdirektion des M. Q, Gouvernements

Nr. -2'2 .



Waldbesitzer,  welche die Harzgewinnung be

treiben oder zu betreibet) beabsichtigen. iahen dies 
im W eg e  des zuständigen KniskomtuftiidüS der Roh

stoffzentrale des M. G- G. zu meinen.

S Verarbeitung von Rohharz und Destillation des 

Holzes.

Die Verarbeitung von Rohlmrz  und die, Destil

lation in privaten Betrieben erfolgen nae.h den 

Vorschriften und unter der Kontrol le der Rohstoll-  

zentrale des M G. G.

Die Iuhabüu-•solcher Betriebt, haben dieselben im 

Wege  des zuständigen Kreiskonnnandos dl r Rohstoll- 

zo nt rate des M G. G. anzumelden.

§ 8. Abgabe von Rohharz, Harzprodukten und Produk

ten der Holzdestillation.

Rohharz (Pech, Terpentin usw.) jeder Art,
I Iarzprodukte je^ier Art,  wie Kolophonium (Terpen* in 

harz usw.) Terpentin dick, Harzöl Abfal l  Brauer-lind 
Weisspech, ferner Kienöl,  Terpentinöl ,  roh und des

tilliert holzessigsaurer Kalk, H lzteax, l l olzpech uud 
Holzkohle dürfen nur au die Uohstutlzentrale des 
M G. Gj. oder ati die von dieser vorgesch riebe 11e.11 

Wtelleu abgegeben werden.

P)er freie Verkauf dieser Produkte ist nur aut 
Grund einer besonderen B ewi l l igun g  der .Rohstoif- 

zt ntrale des M. G. G. statthaft. Der Verbrauch von 
Holzkohle als Brennmaterial ist den BetriebsiiihaLern 

untersagt,. Der  bti * der ILolzdestillaiuuu abfallende 
Holzessig ist auf  liolzeSSigsauren Kalk zu verarbeiten.

§ 4. L ieferungsschlüsse.

Insoweit die Erfül lung eingegangeuer Lieferungs- 

Verbindlichkeiten iu Widerspruch mit den Vorschrif

ten dieser Verordnung steht, ist sie untersagt,.

§ 5. Höchstpreise.

.Die Übernahme von Harz, Harzprodukten und 

l ’ rodukteii der .Holzdestillation durch die Rohstoff- 
Zentrale des M. (V. G. uud die von ihr vorgeschrie- 
benen Si,eilen erfolgt zu den lolgenden Höehstpl1' isen:

A )  Harz:

Sehairharz (Scharrpeeh) für 101) kg. K SO 
*

Rinnharz (Rinnpeeh) „ „ „ „ 1 10

B) Kolophonium:

dunkle W are  . „ „ „ 165

helle gereinigt,, Ware  der
handluhl. Marken

KG II fcu

J 
IV
I\1N bis \VG . „

W W  und h e l l e r  „

* ')  ’J erpeiitinöl:

gewöhnli ches . „
rlestil iert.es . „

D)  Terpentin dick , „
E)  Bram-rpech , „

K) \Wisspeeh , „
G) Ahfallpecli  , n
11.) Holzteer , „
J) l l olzpech , „

K> H. lzkohh , r

L )  ILolzessigsaurer Kalk tür
100 °/u kg. Cahciumacetat „

Diese Höchstpreise haben die Lieferung einer 
von fremden B iiiieiiguugen freien Wara guter Dual i

tät, zur Voraus.sei.zuiig und gelten für 100 kg. netto 

ab Verladestation einsclihesslich Verpackungskosten.

§  6. Auskunfts-  und Anzeigepflicht.

Jeder Besitzer und Verwahrer von .Rohharz, 

Harzprodukten und Produkten der Holzdestil lation 

ist verpflichtet, seine Vorräte innerhalb 14 Tagen 
nach Verlautbarung dieser Verordnung der Rohstoff-  

zentrale des M G. G. an W eg e  des zuständigen 

is. reis komm andös anzuzeigeu und derselben Sowie den 

von ihr enbseudeteii Organen alle geforderten Vus- 

küntte zu erteilen und alle verlangten Nachweise 

Vorzalegen.

Die Unternuhmungeu, welche Rohharz  gewinnen,  

R ohh ai z  verarbeiten oder die Holzdesti l lation he-
X

treiben, haben am 1. und 16. j.  M. der Rohst,olf- 

zentrale des M G G. im W e g e  des zuständigen 

JvreiskommandoS einen Ausweis  über die während 

ues vorangegangenen Haibmonarbs erfolgte Erzeugung 

uud A b g a b e  ihrer Produkte vorzul ;g n.

Die hiefür erforderlichen Formulare werden von 

den ivreiskotumauden ausgegeben.

§ 7  L a g e r  b u c h .

D m Unternehmungen,  welche Rohharz gewinnen, 

Rohharz verarbeiten, oder die Holzdesti l lation
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